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Antragstext

Die Bundesdelegiertenversammlung möge beschließen:

Fasse § 24 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Bundesverbandes wie folgt neu:

Die BDV wählt die fünf Mitglieder der Antragskommission für die jeweils nächste 
GVK und BDV. Zudem wählt die BDV mindestens zwei, maximal jedoch fünf 
stellvertretende Mitglieder der Antragskommission in numerischer Rangfolge, 
welche der Reihung entsprechend im Falle eines Rücktritts eines Mitglieds der 
Antragskommission für jenes Mitglied nachrücken. Mitglieder des 
Bundesvorstandes, Landesvorsitzende zum Zeitpunkt der Wahl der Antragskommission 
sowie Mitglieder der Bundesfachgremien können nicht Mitglieder der 
Antragskommission sein.

Begründung
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